


Dr. Rainer Gottwald     Landsberg, den 7.11.2018 
St.-Ulrich-Str. 11 
86899 Landsberg am Lech 
Tel. 08191/922219 
Mail: info@stratcon.de 
 
 
 
Herrn 
Oberbürgermeister Neuner 
Rathaus 
 
Durchführung eines Bürgerbegehrens „Erst Planen, dann bauen“ 
Ihr Mail vom 16.10.2018 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
aufgrund Ihres Mails vom 16.10. haben die für das Bürgerbegehren Verantwortlichen den 
Wortlauf der Frage gründlich überarbeitet. 
 
Der Text lautet nun: 
 
„Sind Sie dafür, dass die geplanten großen Wohnbauprojekte (z.B. Staufenstraße, Reischer 
Talweg, Pfettenstraße) solange auf den sozialen Wohnungsbau und das Einheimischen 
Modell beschränkt bleiben, bis ein schlüssiges und nachhaltiges Verkehrskonzept für das 
gesamte Stadtgebiet öffentlich vorliegt?“ 
 
Das Landsberger Tagblatt und der Kreisbote haben sich in den letzten Tagen ausführlich mit 
dem Bürgerbegehren beschäftigt. In diesen Artikeln haben Sie Kritik geäußert vor allem zu 
den Begriffen „schlüssig“ und „nachhaltig“ des geforderten Verkehrskonzepts. 
 
Bei diesen beiden Begriffen stellen Sie auf den rechtlichen Aspekt ab.  
 
Man sollte erwarten, dass im „Juristischen Wörterbuch“ Definitionen zu den beiden Begriffen 
enthalten sind. Allerdings fehlt eine Definition für den Begriff „nachhaltig“ völlig, für den 
Begriff „schlüssig“ gibt es nur eine knappe Aussage: „logische Geschlossenheit und 
Begründung einer Klage oder sonstigen Erklärung“. 
 
Nun darf man daraus nicht behaupten, eine Fragestellung sei unklar nur weil die juristische 
Definition mangelhaft oder gar nicht vorliegt. 
 
Laut Gesetz ist die Gerichtssprache Deutsch. Wenn also etwas juristisch unklar bleibt, so 
muss man sich auf ein anderes Niveau begeben und die deutsche Sprache bemühen. Dort 
sucht man  nach Definitionen, beispielsweise im Duden oder sonstigen Datenbanken. 
 
Man wird für beide Begriffe z.B. fündig im Langenscheidt, Deutsch als Fremdsprache“. 
 
Hier steht zu „schlüssig“: 
„Logisch und überzeugend; Folgerichtigkeit einer Argumentation oder eines Beweises“ 
 
Zum Begriff „nachhaltig“: 
„von starker und langer Wirkung“ 
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In welchem Kontext diese beiden Begriffe stehen kann in grafischer Form dem Wörterbuch 
der Universität Leipzig (Internetseite) entnommen werden: 
 
Zunächst „schlüssig“: 

 

 

 

 

Jetzt noch „nachhaltig“: 

 

 

 

 

Wie ersichtlich haben beide Begriffe eine zentrale und übergeordnete Stelle und sind klar 
definiert. 
 
Das bedeutet, dass die Fragestellung des Bürgerbegehrens an Deutlichkeit nichts zu 
wünschen übrig lässt. Jede andere Fragestellung wäre unklar und damit angreifbar. 

 



 3 

Der sprachliche Aspekt wird mittlerweile auch von den Gerichten anerkannt:  
 
„An die sprachliche Abfassung der Fragestellung dürfen keine zu hohen Anforderungen 
gestellt werden. Das Rechtsinstitut Bürgerbegehren/Bürgerentscheid ist so angelegt, dass 
die Fragestellung von Gemeindebürgern ohne besondere verwaltungsrechtliche Kenntnisse 
formuliert werden können soll. Bei der Auslegung hält die Rechtsprechung eine 
„wohlwollende Tendenz“ für gerechtfertigt, weil das Rechtsinstitut für den Bürger handhabbar 
sein soll solange nur das sachliche Ziel des Begehrens klar erkennbar ist.“ (Thum, 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in Bayern¸ Nr. 44.36). 
 
 
Auf folgendes möchte ich Sie noch aufmerksam machen: 
 
Der Kreisbote berichtet in seiner heutigen Ausgabe (6.11.2018), dass die Stadt „mit Hoch-
druck“ an einem Verkehrsentwicklungsplan arbeitet.  
 
Und dann wörtlich „... über den aktuellen Stand möchte OB Mathias Neuner nächste Woche 
informieren.“ 
 
Wie zu erfahren war, soll dieser Sachstand von einem externen Planer in der Sitzung des 
Bau-, Planungs- und Umweltauschusses am 14.11.2018 vorgetragen werden. 
 
Ein Blick in die Tagesordnung zeigt, dass diese Information offensichtlich nicht im öffent-
lichen Teil stattfindet sondern im nichtöffentlichen Teil. Muss das sein??? 
 
Herzliche Grüße 
Ihr 
Dr. Rainer Gottwald 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










